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1. Kapitel: Problemstellung und Relevanz des Themas 

 Chancengleichheit besteht nicht darin, 

 dass jeder einen Apfel pflücken darf,  

sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt.
1
  

 
 

A. Einführung 

Junge Menschen mit seelischen, körperlichen oder geistigen Behinderungen 

benötigen der besonderen Unterstützung, um am gesellschaftlichen Leben teilzu-

haben und teilzunehmen. Ihnen ist hierfür zunächst der gleichberechtigte Zugang 

zu Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zu ebnen, um Grundkompetenzen zu 

erwerben und so den Grundstein für weitere Chancen im Leben zu legen
2
; hinzu-

treten pädagogische, therapeutische und nicht zuletzt erzieherische Bedarfe, weil 

ein Kind auch in seiner kindlichen Entwicklung und unabhängig von der Behin-

derung gefördert werden muss.
3
 

Das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen“ vom 13. Dezember 2006
4
 (UN-BRK) hat Kinder mit Behin-

derungen aufgrund ihrer komplexen Bedarfe in mehrerer Hinsicht mit eigenen 

Rechten ausgestattet. Die erste kindsspezifische Bestimmung findet sich in der 

Präambel
5
. Darin werden die Vertragsstaaten an ihre Verpflichtung zur Einhal-

tung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes im Hinblick auf Kinder 

mit Behinderungen erinnert. Weiterhin ist als allgemeiner Grundsatz in Artikel 3 

lit. h) UN-BRK statuiert, dass den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern 

mit Behinderungen Achtung entgegengebracht werden soll. Darüber hinaus soll 

                                                           
1 Reinhard Turre, in Frankfurter Rundschau vom 18.10.1997 unter der Rubrik „Aufgespießt“. 
2 Mrozynski, RdJB 2003, 121 (127). 
3 So auch Ziegenhain/Meysen/Fegert, JAmt 2012, 500 (503); Gräf, Inklusion – was ist zu tun?, in: 
Fehrenbacher/Penka (Hrsg.), Kinderrechte umgesetzt, 2012, S. 35 (48). 
4 General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A/RES/61/106. 
5 Präambel unter lit. d) und r). 
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ein inklusives Bildungsprogramm entwickelt werden: Alle Kinder, ob behindert, 

von Behinderung bedroht oder gesund, sollen miteinander lernen und leben, 

unentgeltlich, gleichberechtigt, von Anfang an und ein Leben lang. Nach Artikel 

30 V lit. d) UN-BRK haben die Vertragsstaaten sicher zu stellen, dass Kinder mit 

Behinderungen mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und 

Sportaktivitäten teilnehmen. „Gelebte Inklusion“ sollen die genannten Zielvor-

gaben sichern. 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in 

Kraft getreten.
6
 Seitdem sind sieben Jahre vergangen. Obwohl in dieser Zeit 

sowohl pädagogische Konzepte, als auch Aktionspläne des Bundes, der Länder 

und Interessenvertretungen von Menschen mit Behinderungen zum Thema In-

klusion und deren Umsetzung entstanden sind, ist Inklusion bis heute noch nicht 

selbstverständlich; ganz im Gegenteil, es ist umstritten, was Inklusion bedeutet 

und wie sie zu verwirklichen ist. Die Rechtsprechung ist dabei insbesondere mit 

der Frage befasst, ob Kindern mit Behinderungen der Zugang zu allgemeinbil-

denden Schulen ermöglicht werden muss.  

Erstmals im Sonderschulbeschluss von 1997 hat das BVerfG die besondere Ver-

antwortung des Staates und der Länder für Kinder mit Behinderungen mit Blick 

auf Art. 3 III 2 GG herausgestellt.
7
 Es befand schon damals, dass ein genereller 

Ausschluss einer gemeinsamen Erziehung und Unterrichtung von Kindern mit 

und ohne Behinderung mit Rücksicht auf Art. 2 I, Art. 6 II 1 i. V. m. Art 3 III 2 

GG verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist.
8
 Schließlich entschied das 

BVerfG, dass eine Sonderbeschulung keine Benachteiligung i. S. d. Art. 3 III 2 

GG darstellt, sofern die Beschulung des Kindes mit Behinderung aus organisato-

rischen, personellen sowie sächlichen Voraussetzungen der Schule unmöglich 

ist.
9
 Der Sonderschulbeschluss ist auch nach dem Inkrafttreten der UN-BRK für 

ähnliche Gerichtsentscheidungen bis heute noch richtungsweisend. 

                                                           
6 Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, BGBl. 

2008 II, S. 1419. 
7 BVerfG, Beschl. v. 8.10.1997, Rs. 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 (304). 
8 BVerfG, Beschl. v. 8.10.1997, Rs. 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 (304). 
9 BVerfG, Beschl. v. 8.10.1997, Rs. 1 BvR 9/97, BVerfGE 96, 288 (305). 
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Einem autistischen Kind wird durch das OVG Hamburg der Zugang zu der gym-

nasialen Oberstufe etwa deshalb verwehrt, weil es nicht das erforderliche kogni-

tive Potential nachweisen und so nicht auf dem entsprechenden Niveau Schul-

leistungen erbringen könne.
10

 Andere Gerichte
11

 lassen die inklusive Beschulung 

mit den Argumenten scheitern, die UN-BRK sei zu unbestimmt und könne des-

halb nicht unmittelbar gelten, enthalte kein subjektives Recht und müsse noch in 

den einzelnen Bundesländern in Kraft treten. Die innerstaatliche Geltung und 

Umsetzung der UN-BRK beschäftigt nicht allein die Gerichte. Sie hat auch 

Auswirkungen auf das System sozialer Unterstützungsleistungen für Kinder mit 

Behinderungen. Denn ein Recht auf Inklusion impliziert auch die Verfügbarkeit 

erforderlicher Ressourcen sozialrechtlicher Ansprüche.  

I. Das Recht des Kindes auf Inklusion 

1. Exklusion von Kindern mit Behinderungen als gesellschaftliches Phä-

nomen? 

Die Forderung nach einer inklusiven Gesellschaft für Kinder mit Behinderungen 

basiert auf der Grundannahme, dass Kinder mit Behinderungen a priori aus der 

Gesellschaft exkludiert sind. Diese These lässt sich statistisch zunächst einmal 

nicht belegen.
12

 Der aktuelle Kinder- und Jugendbericht proklamiert stattdessen 

sogar: Noch nie ging es Kindern und Jugendlichen in Deutschland so gut wie 

heute.
13

 Trifft diese These tatsächlich auch für Kinder mit Behinderungen zu? 

Zwar thematisiert der „Gemeinsame Bericht der Kommission und des Rates über 

die soziale Eingliederung“ auch die soziale Ausgrenzung von Kindern und Ju-

gendlichen, aber nur als Folge von Kinderarmut.
14

 Der „Teilhabebericht der 

Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen“ 

                                                           
10 OVG Hamburg, Beschl. v. 10.4.2014, Rs. 1 Bs 72-14, Rn. 1–23, juris. 
11 So etwa VGH Kassel, Urt. v. 12.11.2009, Rs. 7 B 2763/09, NVwZ-RR 2010, 602 ff. und VGH 
Baden-Württemberg, Beschl. v. 21.11.2012, Rs. 9 S 1833/12, juris. 
12 Vgl. auch Wansing, Teilhabe an der Gesellschaft 2006, S. 81.  
13 Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 
in Deutschland – 14. Kinder- und Jugendbericht, BT-Drs. 17/12200, S. 53. 
14 Rat der Europäischen Union, Gemeinsamer Bericht der Kommission und des Rates über die soziale 

Eingliederung, 2004, S. 123 ff. 
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aus dem Jahr 2013 bildet erstmalig die Lebenslagen von Menschen mit Behinde-

rungen ab, indem er Faktoren untersucht, die sich auf die Teilhabe von Menschen 

beeinträchtigend auswirken.
15

  

Dem Bericht zufolge ist von einem spezifischen Exklusionsrisiko für Kinder und 

Jugendliche mit Behinderungen auszugehen, wenn diese keinen Zugang zu for-

malen (bspw. Schulen, Hochschulen) und non-formalen (bspw. Kindertagesstät-

ten) Bildungseinrichtungen haben.
16

 Dabei ist die gemeinsame Betreuung von 

Kindern mit und ohne Behinderungen im Vorschulalter mit 87 % bereits annä-

hernd verwirklicht, mit 22 % stellt die gemeinsame Unterrichtung hingegen noch 

die Ausnahme dar.
17

 Der ausschließliche Blick auf Schule und Kindergarten 

reicht aber nicht aus, um ein vollumfängliches Bild der Exklusionsrisiken res-

pektive Inklusionschancen von Kindern mit Behinderungen zu zeichnen
18

: Ne-

ben der Bildung sind darüber hinaus auch die Gesundheit sowie die Wahrneh-

mung von Freizeit-, Kultur- und Sportangeboten wichtige Inklusionsfaktoren im 

Kindesalter.
19

 Diese werden im Teilhabebericht aber nur in Bezug auf volljährige 

Menschen mit Behinderungen untersucht. Darüber hinaus ist dem Teilhabebe-

richt nicht zu entnehmen, ob die gemeinsame Betreuung oder Unterrichtung 

tatsächlich auch das Eingebunden-sein der Kinder mit Behinderungen fördert, 

oder diese lediglich „dabei sind“.
20

 Dagegen hat C. Bischoff die Inklusion von 

Kindern mit und ohne Hörschädigung bis sechs Jahre anhand der in Anspruch 

genommenen Terminangebote empirisch untersucht. Sie kam zu dem Ergebnis, 

dass Eltern mit ihren hörgeschädigten Kindern im Vergleich zu Eltern gesunder 

Kinder zwar die meisten Termine wahrnehmen.
21

 Die Mehrheit dieser Termine 

                                                           
15 Bundesministerium für Gesundheit und Soziales, Teilhabebericht der Bundesregierung über die 
Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen August 2013, S. 9. 
16 Bundesministerium für Gesundheit und Soziales, Teilhabebericht der Bundesregierung über die 

Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen August 2013, S. 83. 
17 Bundesministerium für Gesundheit und Soziales, Teilhabebericht der Bundesregierung über die 

Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen August 2013, S. 16. 
18 So auch Schröder/Schütz, br 2011, 53 (56). 
19 Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

in Deutschland – 14. Kinder- und Jugendbericht, BT-Drs. 17/12200, S. 8, 79; vgl. dazu Gräf, Inklusi-

on – was ist zu tun?, in: Fehrenbacher/Penka (Hrsg.), Kinderrechte umgesetzt, 2012, S. 35 (38 ff). 
20 Auch Gromann bemängelt, dass die Untersuchung weiterer Teilhabeindikatoren notwendig ist, um 

Teilhabe messen zu können: Gromann, NDV 2015, 381 (381). 
21 Bischoff, Hörgeschädigtenpädagogik 2015, 54 (55). 
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hat Bischoffs Studie zufolge aber therapeutischen Charakter. Freizeitangebote 

zur Förderung des gemeinsamen Kontakts zwischen Kindern mit und ohne Hör-

schädigung werden dagegen äußerst selten genutzt.
22

 Das Ergebnis der Studie 

deutet darauf hin, dass die „allererste Inklusion“ von Kindern mit Hörschädigun-

gen bereits erschwert ist.
23

 

Die Frage, ob sich die Exklusion von Kindern mit Behinderungen als gesell-

schaftliches Phänomen bezeichnen lässt, ist mangels umfangreicher Datenlage 

somit keiner allgemeingültigen Antwort zugänglich. Auf der Grundlage der ge-

nannten Studien, die sich mit selektiven Inklusionsprozessen im Kindesalter 

beschäftigt haben, können aber zumindest Exklusionsgefahren
24

 von Kindern mit 

Behinderungen ausgemacht werden.  

2. Herleitung  

Die Frage nach einem Recht auf Inklusion wird genauso uneinheitlich beantwor-

tet wie die Frage, was „Inklusion“ überhaupt bedeutet. Der Begriff inclusion, wie 

er in der englischen Originalfassung des völkerrechtlichen Übereinkommens 

benutzt wird, taucht in der deutschen Übersetzung an keiner Stelle auf.
25

 Die 

einführenden Worte verraten aber so viel, dass hinter der Idee einer inklusiven 

Gesellschaft vorrangig zwei Interessen stehen
26

: Einmal das Interesse, behinderte 

Menschen nicht zu diskriminieren. Sie sollen nicht an den Rand der Gesellschaft 

gedrängt, isoliert oder gar abgesondert werden.
27

 Zum anderen, Menschen mit 

Behinderung aktiv in die Gesellschaft einzubeziehen und sie zu einer wirklichen 

Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
28

  

Menschen und im Speziellen Kinder mit Behinderungen nicht mehr als bemitlei-

denswerte Objekte – „Sorgenkinder“
29

 – etikettieren
30

, sondern in ihrer Funktion 

                                                           
22 Ebda, S. 57. 
23 Ebda, S. 58. 
24 Zur „Exklusionskarriere Behinderung“: Wansing, Teilhabe an der Gesellschaft 2006, S. 99. 
25 Stattdessen wird inclusion mit Einbeziehung, integrativ und Integration übersetzt. 
26 Felder, Inklusion und Gerechtigkeit 2012, S. 243. 
27 Lachwitz, Art. 3, in: Kreutz/Lachwitz/Trenk-Hinterberger (Hrsg.), Die UN-

Behindertenrechtskonvention in der Praxis, 2013, S. 79 (81). 
28 So die dt. Übersetzung von Art. 24 I lit. c) UN-BRK. 
29 „Aktion Sorgenkind“ lautete der Titel der Fernsehlotterie des ZDF seit 9.10.1964. 
30 Mathe, br 2011, 34 (36). 
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als Träger von Menschenrechten stärken und bestärken, ist Leitidee der  

Inklusionsbewegung. Behinderung nicht anhand des medizinischen Zustands des 

Menschen zu definieren, ist ein weiteres Kernanliegen des völkerrechtlichen 

Vertrages. Ihm liegt ein sich ständig weiterentwickelndes Bild von Behinderung 

zugrunde, welches sich erst aus der Wechselwirkung des beeinträchtigten Men-

schen mit seiner Umwelt ergibt.
31

 Behinderung wird also nicht mehr als persön-

liches Defizit definiert, sondern „gesellschaftlich konstruiert“
32

. Insofern fordert 

Inklusion die Anpassung der Gesellschaft und auch des Rechts an den behinder-

ten Menschen und nicht umgekehrt.
33

  

3. Inhalte 

Der aus Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung und gleichberechtigter Teilha-

be zusammengesetzte Inklusionsbegriff ist wertvoll, aktivierend und hoffnungs-

gebend. Dennoch bleibt er abstrakt und bedarf, um volle rechtliche Wirkkraft zu 

entfalten, der Konkretisierung. Die Umsetzung der UN-BRK stellt den nationa-

len Gesetzgeber aber vor einige Herausforderungen. Eine besteht darin, Inklusi-

on in allen Lebenssituationen von Kindern mit Behinderungen zu realisieren, 

namentlich eine inklusive Gesellschaft zu schaffen. Welche Vorstellung einer 

inklusiven Gesellschaft wird durch die UN-BRK vermittelt? Sind alle Vertrags-

staaten etwa dazu angehalten, ein „buntes Paradies zu errichten, eine vielfältige, 

grenzenlose und völlig altruistische Gemeinschaft, in der sich alle wohlfüh-

len?“
34

 

Zur Bestimmung des Trägerkreises von inklusiven Rechten i. S. d. UN-BRK ist 

das völkerrechtliche Verständnis von Behinderung abzustecken.  

Wird jedes Kind, das eine körperliche Beeinträchtigung hat, automatisch an der 

Ausübung seiner Rechte „behindert“? Oder können Kinder auch dann eine Be-

hinderung haben, ohne gleichzeitig an einer körperlichen Beeinträchtigung zu 

                                                           
31 Vgl. Präambel der UN-BRK unter lit. e). 
32 Bielefeldt, Zum Innovationspotential der UN-Behindertenkonvention, http://www.institut-fuer-

menschenrechte.de/uploads/tx_commerce/essay_no_5_zum_innovationspotenzial_der_un_be-
hindertenrechtskonvention_aufl3.pdf (Stand: 31.5.2016). 
33 Mathe, br 2011, 34 (39). 
34 Bertram, ZRP 2015, 58 (59). 
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leiden? Zu überlegen ist ferner, ob das Kind auch dann eine Behinderung hat, 

wenn es sich selbst nicht an etwas „behindert fühlt“. 

Auch die Zielvorgabe, Kindern mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilha-

be wie Kindern ohne Behinderung zu ermöglichen, wirft Fragen auf und ist kon-

kretisierungsbedürftig. Kinder mit Behinderungen sind keine homogene Gruppe: 

Jedes Kind hat spezifische Bedürfnisse, Teilhabe in der Gesellschaft ist demnach 

auch bei dem einen Kind schneller und durch weniger Unterstützung, bei dem 

anderen Kind später und durch viele Unterstützungsangebote zu erreichen. Eini-

ge Kinder können nur teilweise, andere eventuell gar keine aktive Teilhabe erle-

ben. Die Individualität jedes Kindes bedingt unterschiedliche Möglichkeiten und 

Intensitäten von Teilhabe. Inklusion kann aus diesem Grund nicht für alle dassel-

be bedeuten.
35

 Die Verbesserung der individuellen Lebensweise von Kindern mit 

Behinderungen verlangt somit mehr als allgemeingültige inklusive Bedingun-

gen.
36

 Daran anschließend ist zu klären, ob das bestehende System an Leistungs-

angeboten für Kinder mit Behinderungen diesen Anforderungen an Inklusion 

gerecht wird. Nicht nur einige Schulgesetze, sondern auch fast alle Bücher des 

Sozialgesetzbuches (SGB) sehen Leistungen für Kinder mit Behinderungen vor. 

Aber welche Voraussetzungen sind mit ihnen verbunden? Und fördert ihre Inan-

spruchnahme tatsächlich die Inklusion der Kinder? Zur Beantwortung dieser 

Fragen sind nicht nur die Leistungsvoraussetzungen, sondern auch das Rangver-

hältnis der Leistungsverpflichteten untereinander, Schnittstellen und Abgren-

zungsprobleme näher in den Blick zu nehmen.  

4. Grenzen 

Neben den Inhalten des Rechts auf Inklusion müssen auch dessen Grenzen the-

matisiert werden. Das Recht auf Inklusion impliziert auch das „Recht des Rück-

                                                           
35 Rosenow, Konsequenzen aus der UN-BRK: Aktuelle Entwicklungen in Recht und Praxis, S. 12, 

http://www.imew.de/fileadmin/Dokumente/Volltexte/Tagungen_2012/26062012/Rosenow_Gleichheit

_und_Zwang.pdf (Stand: 31.5.2016). 
36 Hennicke hält es für naiv zu glauben, inklusive Bedingungen würden individuelle Zufriedenheit 

schaffen: Hennicke, Forum für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 

2011, 16 (21). 
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zugs“
37

, dessen selbstbestimmte Ausübung Menschen mit Behinderungen ebenso 

ermöglicht werden muss. Inklusion endet, wenn sie Menschen mit Behinderun-

gen Gemeinsamkeit aufzwingt.
38

 In diesem Punkt ist das Verhältnis des Kindes-

rechts zu dem seiner Erziehungsberechtigten von zentralem Stellenwert: Kann 

das Erziehungsrecht der Eltern das Recht des Kindes auf Inklusion begrenzen, 

wenn sich diese gegen die Inklusion ihres Kindes entscheiden? Können Kinder 

mit Behinderung überhaupt an ihren Eltern „vorbei“ inkludiert werden? In wel-

cher Relation steht das Wohl des Kindes mit Behinderung zur Inklusion? Ist 

diese von jenem stets erfasst oder ist sogar im Kindeswohl eine Inklusionsgrenze 

zu erblicken? Außerdem bedarf es der Untersuchung, welche Grenzen die Rechte 

anderer Kinder der Inklusion von Kindern mit Behinderungen setzen. Ganz kon-

kret soll der Frage nachgegangen werden, ob der Ausschluss von Kindern mit 

Behinderungen aus dem allgemeinen Bildungssystem mit dem Bildungsrecht 

anderer Kinder gerechtfertigt werden kann.  

II. Inklusion im Sozialrecht? 

Mit Blick in das Sozialgesetzbuch kann nicht behauptet werden, dass Kinder mit 

Behinderungen gesetzlich „exkludiert“ werden. Im Gegenteil erwähnen fast alle 

Bücher des SGB Kinder mit einer (drohenden) Behinderung als Adressaten von 

speziellen Leistungen.
39

 

Grundsätzlich sind alle Kinder, einerlei, ob und mit welcher Behinderung sie 

leben müssen, Adressaten des Kinder- und Jugendhilferechts (SGB VIII) und 

damit Träger des Rechts auf Förderung ihrer Entwicklung und Erziehung zu 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten (§ 1 SGB 

VIII). Zur Förderung der individuellen Entwicklung jedes Kindes sollen Leis-

tungen des SGB VIII beitragen, indem Benachteiligungen zu vermeiden oder 

abzubauen sind (§ 1 III Nr. 1 SGB VIII). Neben diesen können Kinder aufgrund 

ihrer Behinderung Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistun-

                                                           
37 Eichholz, FPR 2012, 228 (230); Kurz-Adam nennt es „Recht des Nicht-Teilhaben-Wollens“: Kurz-
Adam, np 2014, 134 (137). 
38 Eichholz, FPR 2012, 228 (230). 
39 Beispielhaft § 35a SGB VIII und § 53 SGB XII. 



A. Einführung 9 

gen und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zuteilwerden 

(vgl. § 5 SGB IX). Zuständigkeit und Voraussetzungen der Leistungen zur Teil-

habe richten sich gem. § 7 S. 2 SGB IX nach den Leistungsgesetzen der Rehabi-

litationsträger. Diese sind in § 6 SGB IX für die jeweilige Leistungsgruppe auf-

gelistet. 

Trotz der gebündelten Regelung der Leistungen zur Teilhabe und ihrer Träger 

kann das vielfältig gegliederte SGB nicht als ein in sich geschlossenes Leis-

tungssystem bezeichnet werden. Dabei sei vorausgeschickt, dass die unspezifi-

sche Feststellung einer Behinderung des Kindes für keine Sozialleistung an-

spruchsbegründend ist. Der Gewährung von Leistungen werden vielmehr das 

Alter des Kindes und die Art seiner Behinderung zu Bedingungen gemacht.
40

 

Entscheidend ist auch, ob mit ihnen eine körperliche Beeinträchtigung, ein Teil-

habe- oder etwa ein erzieherischer Bedarf des Kindes bewältigt werden soll, 

wobei das Vorliegen dieser auch nicht die Feststellung jener zwangsläufig aus-

schließen muss. Gerade bei Kindern kann die Abgrenzung von einer geistigen, 

seelischen und körperlichen Behinderung im Einzelfall Schwierigkeiten berei-

ten.
41

 Darüber hinaus bedarf es der Zuständigkeitsabgrenzung mit außerhalb des 

SGB stehenden Hilfsangeboten, etwa denen von Bildungseinrichtungen. 

Nicht nur die Bedarfslage von Kindern mit Behinderungen, sondern auch das 

ihnen gegenüberstehende Hilfsangebot ist komplex.
42

 

Eine weitere Herausforderung stellt der „in hohem Maße unscharfe“
43

 Teilhabe-

begriff dar: Wann und wie nehmen Kinder am gesellschaftlichen Leben teil? Wie 

viel Teilhabe ist für Kinder mit Behinderungen möglich? Und schließlich: Wie 

viel Teilhabe ist nötig, um inkludiert zu sein? Insofern ist G. Hennies Recht zu 

geben, wenn er schreibt: „Teilhabe ist ein wenig präziser Begriff. Ohne die Frage 

‚Teilhabe woran?‘ hat er keinen Sinn, ohne Angabe des Ziels von Leistungen ist 

                                                           
40 Dillmann/Dannat, ZfF 2009, 25 (25); Gerlach/Hinrichs, ZFSH/SGB 2007, 387 (387). 
41 Schumacher, Sozialrecht aktuell 2013, 57 (58). 
42 Siehe dazu auch Schwengers, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 

nach § 35a SGB VIII im Verhältnis zu konkurrierenden Leistungen nach dem (Sozial-) Leistungs-
recht 2007, S. 182; Ahles, SF 2014, 215 (217); Gerlach/Hinrichs, ZFSH/SGB 2007, 451 (462); 

Masuch, Soziale Teilhabe, in: Schütte (Hrsg.), Abschied vom Fürsorgerecht, 2011, S. 99 (102). 
43 Igl, ZSR 50 (2004), 365 (368). 
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er inhaltsleer.“
44

 Die aufgeworfenen Fragen werden im Hinblick auf das im SGB 

IX normierte Teilhabeziel, die spezialgesetzlich geregelten Teilhabeleistungen 

und schließlich im Kontext der inklusiven Rechte der UN-BRK zu beantworten 

sein.  

B. Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit versucht, das Inklusionspotential sozialer Leistungsan-

sprüche von Kindern mit Behinderungen herauszustellen. Im Zentrum der Unter-

suchung steht die Frage, ob die historisch gewachsenen Fürsorgeleistungen für 

Kinder mit Behinderungen die Anforderungen der UN-BRK nach Inklusion von 

Kindern mit Behinderungen erfüllen können. Diese Frage wird auf der Grundla-

ge der inklusiven Rechte des Kindes mit Behinderung aus der UN-KRK und 

UN-BRK einerseits und der ihm aktuell zustehenden sozialrechtlichen Fürsorge-

leistungen andererseits einer Antwort zugeführt.  

Im Rahmen dieser Arbeit soll auch erörtert werden, ob sich ein Recht des Kindes 

auf Inklusion auch aus der Verfassung herleiten lässt. In diesem Zusammenhang 

ist nicht nur die Reichweite des Elternrechts, sondern auch die zuvörderst ihnen 

obliegende Pflicht zur Erziehung aus Art. 6 II 1 GG hinsichtlich der Inklusion 

ihrer Kinder mit Behinderung zu abzustecken. Ferner wird thematisiert, ob Kin-

dern mit Behinderungen auch ein verfassungsrechtlicher Anspruch auf Inklusion 

zugestanden werden muss.  

Schließlich sollen auch die aktuellen Reformbestrebungen, welche mit dem Re-

ferentenentwurf zum Bundesteilhabegesetz vom 26. April 2016
45

 eine konkrete 

Form angenommen haben, auf ihre Inklusionstauglichkeit für Kinder mit Behin-

derungen überprüft werden. 

Die vorliegende Arbeit ist in vier Hauptteile gegliedert.  

                                                           
44 Hennies, in: LdR/SozR, Rehabilitation-Teilhabe behinderter Menschen, S. 2. 
45 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), Referentenentwurf des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales zum Bundesteilhabegesetz (BTHG), S. 1, http://www.gemeinsam-einfach-

machen.de/GEM/DE/AS/Bundesteilhabegesetz/Gesetzentwurf_BTHG/Gesetzentwurf_node.html 

(Stand: 03.06.2016). 


